
Stadt Lauffen am Neckar Landkreis Heilbonn
322.01

Anlage 2

Entgeltordnung

1. Hauptentgelt

1.1 Bei Vereinen etc. (bis 6 Std) 150 €

1.1.1 Bei gewerblicher Nutzung (bis 6 Std) 280 €

1.1.2 Private Nutzung (bis 6 Std) * 220 €

1.2
Verlängerung
Zeitzuschlag pro angefangene Stunde

10% des Hauptentgelts

2. Nebenentgelt

2.1 Heizkostenzuschlag
(01.10. - 31.03.)

50 €

2.2 Hausmeister (pauschal) 50 €

2.3 Bestuhlung durch Stadt 100 €

2.4 Küchenbenutzung 40 €
2.5 Nutzung Bühnentechnik pauschal 40 €

Erforderliches Fachpersonal ist
vom Veranstalter zu stellen

2.5 Feuerwache pro Mann und Stunde nach Feuerwehrsatzung

zur Benutzungsordnung für den Klosterhof Lauffen a. N.

*) Private Veranstaltungen für einen geschlossenen Personenkreis
(z.B. private Feiern mit geladenen Gästen) sind im Klosterhof nicht
möglich.
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